
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/6/20 10ObS105/95
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 Veröffentlicht am 20.06.1995

Norm

ASVG §16 Abs1

Rechtssatz

Nach § 16 Abs 1 ASVG können sich nur Personen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung p ichtversichert

sind, in der Krankenversicherung selbst versichern. Sofern P ichtversicherungsverhältnisse bestehen, ist - von Fällen

der Höherversicherung abgesehen - kein Raum für freiwillige Sozialversicherungsverhältnisse. In allen Fällen der

freiwilligen Versicherung gilt also der Grundsatz der Subsidiarität gegenüber der Pflichtversicherung.
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